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Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend „Zirkus-Gastspiele in 
Basel – wird ein Zirkus bevorzugt?“ 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 
„Als Kind bin ich in jeden Zirkus. Mit meiner grossen Tochter musste ich teilweise in jeden Zirkus, der 
kam, gleich dreimal gehen. Sie war so begeistert. Ich kann mich noch erinnern, dass früher sehr ger-
ne auch der Zirkus Sarrasani nach Basel kam. Dann gab es einmal einen Zirkus-Krach in Basel. Ich 
glaube, dass Zirkus Knie bessere Zeiten bekam, für seine Gastspiele in Basel. Und der Zirkus Sarra-
sani eine ungünstige Zwischenzeit. 

1. Wenn der Zirkus Knie in Basel sein Zelt aufgestellt hat, wie viel muss der Zirkus für die Platz-
Miete bezahlen? 

2. Wird der Zirkus Knie in Basel bevorzugt behandelt? 

3. Wie lange im Vorfeld muss ein Zirkus sich in Basel melden, damit er hier sicher auftreten 
kann?  Eric Weber“ 

 
Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
1. Wenn der Zirkus Knie in Basel sein Zelt aufgestellt hat, wie viel muss der Zirkus für die Platz-

Miete bezahlen? 
Gemäss Allmendgebührenverordnung beträgt die Platzgebühr für alle Zirkusse pauschal 650 
Franken pro Tag. 
 
2. Wird der Zirkus Knie in Basel bevorzugt behandelt? 
Nein, das Bewilligungsverfahren ist für jeden Zirkus gleich. 
 
3. Wie lange im Vorfeld muss ein Zirkus sich in Basel melden, damit er hier sicher auftreten 

kann? 
Zirkusse, welche im Vorjahr bereits in Basel aufgetreten sind, werden durch die Allmendverwal-
tung anderthalb Jahre im Voraus nach den neuen Gastspieldaten angefragt. Neue Zirkusse ha-
ben jederzeit die Möglichkeit, freie Termine anzufragen. 
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